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Reglement  Ehrungen und Geschenke 
der Einwohnergemeinde Arboldswil 

 

vom 08. Juli 1997 

 

 

Der Gemeinderat Arboldswil beschliesst folgende Regelungen für Ehrungen und Geschenke für 
Vereine, Einwohner, Behördenmitglieder sowie haupt- und nebenamtliche Angestellte der Ein-
wohner- und Bürgergemeinde Arboldswil: 

 
 Geschenk Brief Delegation 

 1) 2)     

1. Anlässe und Wettkämpfe 
 

- Eidgenössische Feste 
    für Vereine (Absenden)    X Apéro 
 

- Kantonale Feste 
    für Vereine (Absenden)    X Apéro 
 

- Schweizermeisterschaften 
   Für Vereine 
 1. Rang  *   X Apéro 
 2. Rang  *   X  
 3. Rang  *   X 
   für Einzelpersonen 
 1. Rang  *   X Apéro 
 2. Rang  *   X 
 3. Rang  *   X 
 

- Kantonale Meisterschaften 
 Für Vereine 
 1. Rang     X 
   für Einzelpersonen 
 1. Rang     X 
 

- Internationale Meisterschaften (EM, WM, OS)  

 für Alle  *   X Apéro 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vereinsjubiläen, Neugründungen, besondere Anschaffungen 
 
 
 Geschenk Brief Delegation 

 1) 2)    
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   Neugründung (mit Statuten) 300.00  3)   X Delegation 
 

   Jubiläen 
   -  25 Jahre 200.00   X Delegation 
   -  50 Jahre 300.00   X Delegation 
   -  75 Jahre 400.00   X Delegation 
   - 100 Jahre 500.00   X Delegation 
   - 125 Jahre 500.00   X Delegation 
   - 150 Jahre 500.00   X Delegation 
 

   Besondere Anschaffungen 
 Fahnenweihe 500.00   X Delegation 
 Instrumentenweihe 500.00   X Delegation 
 Uniformenweihe 500.00   X Delegation 
 
 

3. Anlässe in unserer Gemeinde 
 
 Eidgenössische Delegiertenversammlungen Apéro  Delegation 
 Kantonale Delegiertenversammlungen Kaffee  Delegation 
 Bezirksdelegiertenversammlungen Kaffee  Delegation 
 Kantonale Anlässe Apéro Gäste  Delegation 
 Bezirksanlässe Apéro Gäste  Delegation 
 
 

4. Berufungen in Aemter oder Funktionen 
  

 Politische Aemter Bund und Kanton    X * 
 Kantonale oder nationale Organisationen    X * 
 Kommunale Behörden und Kommissionen    X  
 
 

5. Dienstjubiläen 

 
 haupt- und halbamtlliche Angestellte 4)   X 
 nebenamtliche Angestellte *   X 
 

 

6. Verabschiedung von Behörden-, Kommissionsmitgliedern und Angestellten 

 

 
  Geschenk Brief Delegation 
  1) 2)    

 Gemeinderat 

 
 - 1 Amtsperiode (oder Teile davon) 200.00 X 
 - 2 Amtsperioden 350.00 X 
 - 3 oder mehr Amtsperioden 500.00 X 
       

 Gemeindepräsident 
 
 zusätzlich zum Geschenk Gemeinderat 200.00 X 



 

 Übrige Behördenmitglieder 

 

 - Schulpflege 100.00 X 
 - Fürsorgebehörde 100.00 X 
 

 Kommissionsmitglieder 
  
 - Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission  50.00  X 
 - Feuerwehrkommission  50.00 X 
 - Bürgerkommission  50.00 X 
 - Uebrige Kommissionen  50.00 X 
 

 Haupt- und halbamtliche Angestellte 
 
 - Kindergärtner/innen * X 
 - Lehrer/innen * X 
 - Gemeindeverwalter/in * X 
 - Verwaltungsangestellte * X 
 - Hauswart/in * X 
 

 Nebenamtliche Angestellte 

 
 Verschiedene  50.00 X 
 

 Feuerwehr 
 
 - Offizier und höhere Unteroffiziere 200.00 X 
 - Uebrige Feuerwehrangehörige Sackmesser X 

 
 

7. Jungbürgeraufnahme 
 

 Jungbürger/innen  50.00 X Delegation 

 

 

8. Hohe Geburtstage von Einwohner/innen 

 
 -  85-jährige  60.00 X Delegation 
 -  90-jährige  60.00 X Delegation 
 -  95-jährige  80.00 X Delegation 
 - 100-jährige  * X Delegation 
 
 
*  wird durch den Gemeinderat individuell festgelegt. 
 
 
1) oder den Gegenwert in Naturalien 
2) mit Veröffentlichung im Dorfblatt 
3) gilt als erster ordentlicher Jahresbeitrag für Vereine 
4) gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Gemeinde Arboldswil (bzw. kantonalem Be-

amtenrecht) 
 
 
Alle Ansätze gelten als Richtlinien. 
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Genehmigt mit Geschäft Nr. 309 vom 8. Juli 1997. 
 
 
Dieses Reglement wird auf den 9. Juli 1997 in Kraft gesetzt. 
 
 

 

Im Namen des Gemeinderates 

Der Präsident:               Der Verwalter:: 

 

sig. H.U. Rudin              sig. H.P. Aebischer 

 

 


